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403. Bundesgesetz: Änderung des Hafeneinrichtungen-Förderungsgesetzes
4 0 4 . Bundesgesetz: Änderung des Fernmeldegebührengesetzes
4 0 5 . Bundesgesetz: Leistung eines österreichischen Beitrages an den Fonds des Umweltprogramms

der Vereinten Nationen
4 0 6 . Bundesgesetz: Änderung des Grundsteuergesetzes 1955
4 0 7 . Bundesgesetz: Neuerliche Änderung des Glücksspielgesetzes
4 0 8 . Bundesgesetz: Leistung eines vierten zusätzlichen Beitrages zur Internationalen Entwicklungs-

organisation (IDA)

4 0 3 . Bundesgesetz vom 26. Juni 1974, mit
dem das Hafeneinrichtungen-Förderungs-

gesetz geändert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Hafeneinrichtungen-Förderungsgesetz,

BGBl. Nr. 160/1955, wird wie folgt geändert:

1. § 1 hat zu lauten:
„§ 1. G e g e n s t a n d d e r F ö r d e r u n g

(1) Die im Bundesfinanzgesetz beim Bundes-
ministerium für Verkehr für Länden- und
Hafeneinrichtungen jeweils vorgesehenen Kre-
dite können, nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen für die Errichtung von verkehrs-
technischen Einrichtungen von öffentlichen
Häfen an der Donau sowie solcher öffentlicher
Häfen verwendet werden, deren Anschluß an
ein bereits bestehendes Wasserstraßennetz ge-
währleistet ist. In Katastrophenfällen können
diese Kredite ausnahmsweise auch für die In-
standsetzung von verkehrstechnischen Einrich-
tungen dieser Häfen verwendet werden.

(2) Unter verkehrstechnischen Einrichtungen
im Sinne dieses Bundesgesetzes sind nur solche
zu verstehen, die unmittelbar dem Hafenum-
schlag dienen. Hiezu zählen auch Eisenbahnan-
lagen und Kräne, Straßen, Lagerhäuser u. dgl.,
die mit dem Hafenbetrieb in Verbindung stehen;
wasserbauliche Anlagen einschließlich der Kran-
bahnfundamente und der Hochwasserschutz-
dämme fallen nicht darunter."

2. § 5 hat zu lauten:
„§ 5. R ü c k z a h l u n g d e r B u n d e s b e i -

t r ä g e
(1) Die nach dem 1. Jänner 1974 gewährten

Bundesbeiträge sind ab dem der Gewährung fol-
genden Kalenderjahr in zwanzig gleich hohen

Jahresraten jeweils bis 31. März unverzinslich an
den Bund zurückzuzahlen.

(2) Die nach Abdeckung allfälliger Verlust-
vorträge jährlich verbleibenden Reinerträge sind
für die weitere Ausgestaltung des Hafens zu ver-
wenden oder hiefür zurückzulegen. Die jähr-
lichen Reinerträge sind dem Bund bis längstens
30. Juni des folgenden Jahres nachzuweisen."

3. § 7 hat zu entfallen.
4. Im § 8 haben die Worte „und verstaatlichte

Betriebe" zu entfallen.
5. § 10 hat zu lauten:

„§ 10. V o l l z i e h u n g
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundesminister für Verkehr im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Finanzen, hin-
sichtlich der Bestimmung des § 2 Z. 1 lit. c auch
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Bauten und Technik betraut."

Artikel II
§ 1. (1) Die Forderungen des Bundes auf Rück-

zahlung der bis 31. Dezember 1973 für die Er-
richtung oder Instandsetzung von verkehrstech-
nischen Einrichtungen der Häfen Linz, Wien
und Krems gewährten Bundesbeiträge zuzüglich
Zinsen gelten hinsichtlich folgender Beträge
(laut Anlage)

rückwirkend mit 31. Dezember 1973 als er-
loschen.

(2) Vermögeosvermehrungen, die durch Maß-
nahmen im Sinne des Abs. 1 entstehen, sind
abgabenrechtlich wie Sanierungsgewinne zu be-
handeln.
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(3) Die unter Berücksichtigung der Maßnah-
men nach Abs. 1 per 31. Dezember 1973 ver-
bleibenden Verbindlichkeiten aus Bundesbeiträ-
gen sind ab 1. Jänner 1974 in zwanzig gleich
hohen Jahresraten jeweils bis 31. März unver-
zinslich an den Bund zurückzuzahlen.

§ 2. Der § 1 dieses Artikels tritt am 1. Jänner
1974 in Kraft.

Artikel III
(1) Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bun-

desgesetzes ist der Bundesminister für Verkehr

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen betraut.

(2) Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bun-
desgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen,
hinsichtlich dessen § 1 Abs. 3 der Bundesmini-
ster für Verkehr im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Lanc Androsch Moser

Anlage

4 0 4 . Bundesgesetz vom 26. Juni 1974, mit
dem das Fernmeldegebührengesetz geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz

(Fernmeldegebührenordnung), BGBl. Nr. 170/
1970, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 339/1971 wird wie folgt geändert:

1. Der § 2 ist als § 2 Abs. 1 zu bezeichnen.

2. Dem § 2 ist folgender Abs. 2 anzufügen:
„(2) Die Betriebsunfähigkeit einer Sprech-

funkanlage eines Funkfernsprechanschlusses des
öffentlichen beweglichen Landfunkdienstes be-
wirkt kein Ruhen der Gebührenpflicht."

3. Der § 9 hat zu lauten:

(2) Wenn für einen Hauptanschluß statt der
Amtsleitung eine Funkeinrichtung bei der Ver-
mittlungsstelle von der Post- und Telegraphen-
verwaltung bereitgestellt wird, ist an Stelle der
im Abs. 1 Z. 1 angeführten Gebühr die monatliche
Gebühr (Sprechfunk-Grundgebühr) unter Zu-
grundelegung der wirtschaftlichen Gebrauchs-
dauer der Funkeinrichtung bis zur Höhe von
3 v. H. des handelsüblichen Preises zu berechnen.

(3) Für die während des Monats übergebenen
Teilnehmereinrichtungen ist die Grundgebühr,
wenn die Übergabe in der Zeit vom 1. bis 15. des
Monats erfolgt, vom 1. des Monats an, wenn sie
in der Zeit vom 16. bis Monatsletzten erfolgt,
vom nächsten Monatsersten an zu entrichten.

(4) Wenn auf Verlangen des Fernsprechteil-
nehmers der Sprechapparat zu einem späteren
Zeitpunkt als die dazugehörigen Teilnehmer-
einrichtungen bereitgestellt werden soll, ist die
Fernsprech-Grundgebühr (Abs. 1) nach Maßgabe
der Bestimmung des Abs. 3 zu bezahlen. Die
hergestellten Teilnehmereinrichtungen dürfen
nicht länger als ein Jahr bereitgehalten werden.

(5) Außer der Gebühr nach Abs. 1 Z. 2 sind
auch die Fernsprech-Grundgebühr und die Ge-
sprächsgebühren zu entrichten."

4. Die Bestimmungen des § 10 werden aufge-
hoben. Die Überschrift vor dem § 10 hat zu
entfallen.

5. Der Abs. 1 des § 11 hat zu lauten:
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6. Der Abs. 1 des § 13 hat zu lauten:
„(1) Die Ferngesprächsgebühren im Selbst-

wählfernverkehr sind als Vielfache der Orts-
gesprächsgebühr (§ 11 Abs. 1) zu berechnen.
Das der Sprechstelle zugeordnete Zählwerk ist
daher so einzurichten, daß es

7. Der Abs. 6 des § 13 hat zu lauten:

„(6) Bei Gesprächen, die von Funkfernsprech-
anschlüssen des öffentlichen beweglichen Land-
funkdienstes beziehungsweise mit Funkfern-
sprechanschlüssen dieses Dienstes geführt werden,
ist für die Berechnung der Entfernung die Lage
der Verbundämter maßgebend, über die die
betreffende Gesprächsverbindung hergestellt
wird, wobei jedoch mindestens eine Entfernung
von 50 km der Gebührenberechnung zugrunde
zu legen ist."

8. Der bisherige Abs. 6 des § 13 ist als Abs. 7
zu bezeichnen.

9. Der Abs. 1 des § 14 hat zu lauten:

10. Der § 17 hat zu lauten:

„§ 17. (1) Für die Überlassung und Instand-
haltung von Nebenanschlußleitungen außerhalb
desselben Gebäudes sind Gebühren nach § 34 zu
entrichten.

(2) Die Gebühren für den Ausfall an Gesprächs-
gebühren betragen:
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(3) Für die Instandhaltung teilnehmereigener
Nebenanschlußleitungen außerhalb desselben Ge-
bäudes sind 20 v. H. der Gebühren nach § 34 zu
entrichten.

(4) Für Nebenanschlußleitungen, die innerhalb
desselben Gebäudes verlaufen, sind keine Über-
lassungs- und Instandhaltungsgebühren oder
Gesprächsausfallsgebühren einzuheben."

11. Der § 18 hat zu lauten:

„§ 18. (1) Für die Überlassung und Instand-
haltung von Querverbindungen und Abzweig-
leitungen sind Gebühren nach § 34 zu entrichten.

(2) Die Gebühren für den Ausfall an Gesprächs-
gebühren betragen:

(3) Für die Instandhaltung teilnehmereigener
Querverbindungen und Abzweigleitungen außer-
halb desselben Gebäudes sind 20 v. H. der
Gebühren nach § 34 zu entrichten.

(4) Für Querverbindungen und Abzweig-
leitungen, die innerhalb desselben Gebäudes
verlaufen, sind keine Überlassungs- und Instand-
haltungsgebühren oder Gesprächsausfallsgebüh-
ren einzuheben."

12. Dem Abs. 2 des § 19 ist folgender Abs. 3
anzufügen:

„(3) Wurden von einer Telephonanschluß-
gemeinschaft oder auf deren Kosten Vor-
leistungen für den Bau von mindestens 10 gemein-
sam geführten Amtsleitungen und für vorberei-
tend gemeinsam verlegte Teilnehmeranschluß-
leitungen erbracht, hat die Post- und Telegraphen-
verwaltung den Fernsprechteilnehmern, für deren
Anschlüsse solche Amtsleitungen verwendet
werden, auch die anteiligen Kosten dieser Vor-
leistungen zwecks Refundierung an die Anschluß-
gemeinschaft in Rechnung zu stellen. Von einer
Berechnung dieser anteiligen Kosten ist abzu-
sehen,

a) wenn die Vorleistungen länger als 10 Jahre
zurückliegen,

b) wenn die Fernsprechteilnehmer der An-
schlußgemeinschaft den Kostenanteil un-
mittelbar ersetzt haben oder

c) wenn die Anschlußgemeinschaft den ent-
sprechenden Aufwand durch unmittelbare
Zuwendungen der Fernsprechteilnehmer
bzw. durch Refundierungen seitens der Post-
und Telegraphenverwaltung bereits ersetzt
erhalten hat."

13. Die Z. 13 des Abs. 1 des § 22 hat zu lauten:

14. Die bisherige Z. 13 des Abs. 1 des § 22 ist
als Z. 14 zu bezeichnen.

15. Der § 29 hat zu lauten:

„§ 29. (1) Für die Überlassung und Instand-
haltung von Stromwegen für Fernschreibsonder-
verbindungen sind Gebühren nach § 34 zu
entrichten.

(2) Für die Herstellung, Verlegung und An-
schließung von Stromwegen sowie für andere
Arbeiten, die auf Verlangen des Inhabers einer
Fernschreibsonderverbindung durchgeführt wer-
den, sind Gebühren nach § 35 zu entrichten."

16. Der § 31 hat zu lauten:

„§ 31. (1) Für die dauernde Überlassung und
Instandhaltung von Stromwegen zur Verbindung
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einer Bildstelle mit der zuständigen Vermitt-
lungsstelle sind Gebühren nach § 34 zu ent-
richten.

(3) Für die Herstellung, Verlegung und An-
schließung von Stromwegen nach Abs. 1 sowie
für andere Arbeiten, die auf Verlangen des
Inhabers des Stromweges durchgeführt werden,
sind Gebühren gemäß § 35 zu entrichten."

17. Die Überschrift vor dem § 34 hat zu lauten:

„Gebühren für die Überlassung und Instand-
haltung von Stromwegen für Privatfernmelde-
anlagen und für sonstige Zwecke"

18. Der § 34 hat zu lauten:

„§ 34. Die vom Inhaber eines Stromweges zu
entrichtenden Gebühren betragen für

(1) Fernsprechstromwege

1. bei Verwendung nur durch den Inhaber des
Stromweges ausschließlich zur Führung von
Gesprächen oder ausschließlich für Faksimile-
und Bildübertragungen

(2) Fernschreibstromwege

1. bei Verwendung nur durch den Inhaber des
Stromweges
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(3) Breitbandstromwege
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(4) Die gebührenpflichtige Leitungslänge ist,
soweit in dieser Gebührenordnung nichts anderes
bestimmt ist, zu berechnen
1. für Stromwege, die nicht über Vermittlungs-

stellen der Post- und Telegraphenverwaltung
verlaufen, nach der Luftlinienentfernung
zwischen den Endpunkten der Stromwege,

2. für Stromwege, die sich aus zwei oder mehreren
in Vermittlungsstellen der Post- und Tele-
graphenverwaltung zusammengeschalteten
Stromwegabschnitten zusammensetzen,
a) wenn die Ortsnetze, in deren Bereich die

Endpunkte der Stromwege liegen, in der
Luftlinie gemessen 50 km oder mehr von-
einander entfernt sind, nach der Luft-
linienentfernung zwischen diesen Orts-
netzen,

b) wenn die Ortsnetze, in deren Bereich die
Endpunkte der Stromwege liegen, in der
Luftlinie gemessen weniger als 50 km von-
einander entfernt sind oder wenn die
Endpunkte der Stromwege im selben Orts-
netzbereich liegen, als Summe der Luft-
linienentfernungen von den Endpunkten
der Stromwege zu den Vermittlungsstellen,
in deren Anschlußbereich sich die End-
punkte befinden, zuzüglich der Luftlinien-
entfernungen zwischen diesen Vermittlungs-
stellen.
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Der Gebührenberechnung ist die in vollen
Längeneinheiten (100 m oder km) ausgedrückte
gebührenpflichtige Leitungslänge zugrunde zu
legen. Teile von Längeneinheiten gelten als
volle Einheiten.

(5) 1. Die gebührenpflichtigen Leitungslängen
für Stromwege, die durch Einrichtungen der
Post- und Telegraphenverwaltung zu eigenen
Netzen züsammengeschaltet werden, sind für
die an einen Schaltpunkt herangeführten Strom-
wege, deren Endpunkte im selben Ortsnetz-
bereich liegen, jeweils gesondert nach Absatz 4
zu berechnen, wobei der Schaltpunkt als End-
punkt gilt.

2. Werden an einen Stromweg außerhalb der
Ortsnetzbereiche, in denen die Endpunkte liegen,
Stromwege herangeführt, die nicht wieder in
Schaltpunkten enden, so ist die gebühren-
pflichtige Leitungslänge dieses Stromweges ge-
mäß Abs. 4 Z. 2 zu berechnen, wobei im Falle
des Abs. 4 Z. 2 lit. b an Stelle der Luftlinien-
entfernung zwischen den Vermittlungsstellen die
Summe der Luftlinienentfernungen von den
Vermittlungsstellen zum jeweils nächstgelegenen
Schaltpunkt sowie der Luftlinienentfernungen
zwischen den Schaltpunkten untereinander zu-
grunde zu legen ist.

3. Werden an einen Stromweg außerhalb der
Ortsnetzbereiche, in denen die Endpunkte liegen,
in Schaltpunkten Stromwege herangeführt, die
wieder in Schaltpunkten enden, so gilt jeder
dieser Schaltpunkte als Endpunkt aller in ihm
zusammengeschalteter Stromwege oder Strom-
wegabschnitte. Die gebührenpflichtigen Leitungs-
längen dieser Stromwege oder Stromwegab-
schnitte sind jeweils gesondert nach Abs. 4 Z. 2
zu berechnen.

Schilling

(6) Die Gebühr für jede Störungs-
eingrenzung in Stromwegen beträgt,
sofern die Störungsursache nicht in
Fehlern in den Fernmeldeanlagen der
Post- und Telegraphenverwaltung liegt, 150•—

(7) Für an Dienststellen des Bundes über-
lassene Stromwege sind, sofern es sich nicht
um Nebenanschlußleitungen, Querverbindungen
oder Abzweigleitungen handelt, nur 60 v. H.
der Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 zu ent-
richten. Eine Gebühr nach Abs. 6 ist für solche
Stromwege nicht zu bezahlen.

(8) Presseinstitutionen (Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Nachrichtenbüros), Nachrichtenstellen der
Rundfunk- oder Fernsehrundfunksender sowie
Pressestellen der diplomatischen Vertretungen
haben als Inhaber von Stromwegen, die ihnen
zu ihrer ausschließlichen Verwendung überlassen
sind, nur 80 v. H. der Gebühren nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 zu entrichten.

(9) Wenn für die Herstellung eines Stromweges
die Herstellungsgebühr für den gesamten Strom-

weg entrichtet wurde, sind nur 20 v. H. der
Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 zu bezahlen.
Die allfällige Anwendung der Bestimmungen
der Absätze 7 und 8 wird hiedurch nicht be-
rührt."

19. Die Überschrift zu § 35 hat zu lauten:
„Herstellungs-, Verlegungs- und Anschließungs-

gebühren für Stromwege"

20. Der § 35 hat zu lauten:
„§ 35. Für die Herstellung, Verlegung und

Anschließung von Stromwegen sowie für andere
Arbeiten, die auf Verlangen des Inhabers eines
Stromweges durchgeführt werden, sind Gebühren
in der Höhe der erwachsenden Kosten (§ 6)
zu bezahlen. An Stelle der in jedem einzelnen
Fall erforderlichen Berechnung der Kosten kann
die Post- und Telegraphenverwaltung Durch-
schnittskostenbeträge zugrunde legen."

21. Dem § 39 ist folgender Abs. 7 anzufügen:
„(7) Für die Bewilligung zur Errichtung und

zum Betrieb von Funkfernsprechanschlüssen des
öffentlichen beweglichen Landfunkdienstes sind
keine Bewilligungsgebühren zu entrichten."

Artikel II

Der Abs. 1 des § 48 der Fernmeldegebüh-
renordnung, BGBl. Nr. 170/1970, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 339/1971 hat zu
lauten:

„(1) Bei der Beurteilung der Frage, ob in den
Fällen des § 47 Abs. 1 lit. b der notdürftige
Lebensunterhalt gefährdet ist, sind die Richtsätze,
die nach den jeweiligen pensionsrechtlichen Be-
stimmungen für die Gewährung einer Aus-
gleichszulage (Ergänzungszulage) festgesetzt
sind, vermehrt um 12 v. H., heranzuziehen
und das gesamte Einkommen aller Personen,
die mit dem Befreiungswerber im gemeinsamen
Haushalt leben, zu berücksichtigen."

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme
des Art. II am 1. November 1974 in Kraft.

(2) Für die Zeit vom 1. November 1974 bis
31. Dezember 1974 beträgt die Fernsprech-Grund-
gebühr gemäß Art. I Z. 3:

(3) Art. II tritt am 1. Jänner 1975 in Kraft.

Artikel IV
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

der Bundesminister für Verkehr betraut.

Kirchschläger
Kreisky Lanc
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4 0 5 . Bundesgesetz vom 26. Juni 1974 über
die Leistung eines österreichischen Beitrages
an den Fonds des Umweltprogramms der

Vereinten Nationen

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz wird ermächtigt, namens der
Republik Österreich an den Fonds des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen für das
Jahr 1974 einen Beitrag in Höhe von 200.000 US-
Dollar zu leisten.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Leodolter Androsch

4 0 6 . Bundesgesetz vom 27. Juni 1974, mit
dem das Grundsteuergesetz 1955 geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Grundsteuergesetz 1955, BGBl. Nr. 149, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 146
und 327/1963 und 182/1965 wird geändert wie
folgt:

§ 29 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Abweichend vom Abs. 1 wird die Grund-

steuer am 15. Mai mit ihrem Jahresbetrag fällig,
wenn dieser 400 Schilling nicht übersteigt."

Artikel II
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner

1975 in Kraft.
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

ist der Bundesminister für Finanzenbetraut.
Kirchschläger

Kreisky Androsch

407. Bundesgesetz vom 27. Juni 1974, mit
dem das Glücksspielgesetz neuerlich geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Glücksspielgesetz, BGBl. Nr. 169/1962, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 288/
1963, 171/1965, 58/1969 und 226/1972 wird
geändert wie folgt:

§ 21 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Bewilligungen im Sinne des Abs. 1 dürfen
für insgesamt höchstens neun Spielbankbetriebe
erteilt werden."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

4 0 8 . Bundesgesetz vom 27. Juni 1974
über die Leistung eines vierten zusätzlichen
Beitrages zur Internationalen Entwicklungs-

organisation (IDA)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Der Bundespräsident oder ein von ihm
hiezu bevollmächtigter Vertreter wird ermäch-
tigt, namens der Republik Österreich der Inter-
nationalen Entwicklungsorganisation als deren
Mitglied einen vierten zusätzlichen Beitrag in
Höhe von 547,406.460 Schilling zu leisten.

(2) Die Vorsorge für die finanzielle Bedeckung
trifft der Bundesminister für Finanzen.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch
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